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Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und 
Veräußerung unter Bezugsrechtsausschluss 

Die von der Hauptversammlung am 26. Juni 2020 gefasste Ermächtigung wird mit dem 

25. Juni 2025 enden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden neuen Beschluss zu fassen: 

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 21. Mai 2030 bis zu Stück 1.004.000 Aktien der 

Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von bis zu Euro 

1.004.000,00 zu erwerben. Dies entspricht maximal 10 Prozent des derzeitigen 

Grundkapitals. Auf die nach dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen 

mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und 

noch besitzt, nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfallen. 

a) Der Erwerb darf - nach Wahl des Vorstands - über die Börse oder mittels eines an 

alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots erfolgen. Der Gegenwert für den Erwerb 

einer Stückaktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Durchschnitt der Schlusskurse 

oder für den Fall, dass kein Schlusskurs ermittelt wird, der letzten festgestellten Preise 

der Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der 

Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Erwerb 

oder der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 Prozent über- oder 

unterschreiten. Erfolgt der Erwerb aufgrund eines öffentlichen Angebots, so darf der 

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse 

oder für den Fall, dass kein Schlusskurs ermittelt wird, der letzten festgestellten Preise 

der Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der 

Frankfurter Wertpapierbörse am fünften bis neunten Börsenhandelstag vor der 

Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 15 Prozent über- oder 

unterschreiten. Das Volumen des öffentlichen Angebots kann begrenzt werden. 

Soweit im Rahmen des öffentlichen Angebots der Gesellschaft angediente Aktien ein 

solches festgelegtes Volumen überschreiten, muss die Annahme im Verhältnis der 

jeweils angedienten Stückzahl zur Gesamtstückzahl der Gesellschaft angedienten 

Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 

100 Stück je Aktionär kann vorgesehen werden. 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien wieder zu veräußern. Dies kann 

durch Veräußerung über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre erfolgen. Im 

Fall der Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre wird der Vorstand 



 
Beschlusspunkt 8 

2 / 3 

ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 

Spitzenbeträge auszuschließen. 

c) Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, die erworbenen Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

auch Dritten (1) im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen oder im 

Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder 

Unternehmensbeteiligungen als Gegenleistung für die Einbringung von 

Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu 

gewähren oder (2) gegen Barzahlung zu einem Preis zu veräußern, der den 

Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Der Preis, zu dem die Aktien der 

Gesellschaft gemäß der Ermächtigung nach vorstehenden Ziffern (1) und (2) an Dritte 

abgegeben werden dürfen, darf das arithmetische Mittel der Schlusskurse oder für 

den Fall, dass kein Schlusskurs ermittelt wird, der letzten festgestellten Preise der 

Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der 

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem 

Tag der verbindlichen Vereinbarung mit dem Dritten um nicht mehr als 5 Prozent 

unterschreiten. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zu 500.000 Aktien Personen, die zum Zeitpunkt der 

Aktienausgabe im Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen 

Unternehmen stehen, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb 

anzubieten. Hierzu kann der Vorstand auch Aktien verwenden, die von der 

Gesellschaft aufgrund der von den bisherigen Hauptversammlungen nach § 71 Abs. 

1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigungen erworben wurden. Soweit dies gesetzlich 

zulässig ist, kann der Vorstand die Aktien den Mitarbeitern auch unentgeltlich 

zuwenden. 

e) Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die eigenen Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen eines 

Motivationsprogramms an die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an die 

Mitglieder der Geschäftsleitungen der mit der Gesellschaft i.S.d. §§ 15 ff. AktG 

verbundenen Unternehmen als Bestandteil der Tantieme (Sachleistung) zu 

gewähren. Soweit Mitglieder des Vorstands zur Teilnahme an dem 

Motivationsprogramm für Führungskräfte berechtigt sind, wird der Aufsichtsrat 

ermächtigt, die erworbenen Aktien an diese Vorstandsmitglieder zu veräußern. 

Die Ausgabe eigener Aktien an die Teilnehmer am Motivationsprogramm der 
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Gesellschaft ist jedoch nur unter der Voraussetzung möglich, dass die für das 

Motivationsprogramm gesetzten Erfolgsziele, abhängig von bestimmten Kennziffern 

und Ergebnissen des Konzernabschlusses, erreicht wurden. Für Mitglieder des 

Vorstands werden jeweils maximal 20.000 Aktien pro Geschäftsjahr gewährt; für 

Mitglieder der Geschäftsleitungen der mit der Gesellschaft i.S.d. §§ 15 ff. AktG 

verbundenen Unternehmen jeweils maximal 10.000 Aktien pro Geschäftsjahr. Die als 

Sachleistung gewährten Aktien müssen sämtlich für mindestens fünf Jahre gehalten 

werden. 

f) Weiterhin wird der Aufsichtsrat ermächtigt, eigene Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre anstelle der Gewährung einer Antrittszahlung in bar an 

neu bestellte Vorstandsmitglieder im entsprechenden Gegenwert der Aktie, welcher 

den Börsenpreis der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Gewährung nicht wesentlich 

unterschreitet, zu gewähren. Die Aktien müssen für mindestens 5 Jahre gehalten 

werden. 

g) Im Fall c) bis f) darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien der Gesellschaft 

zusammen mit jungen Aktien der Gesellschaft, die seit Erteilung dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben worden sind, 

insgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung 

eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. Auf diese 

Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung 

dieser Vorschrift ausgegeben oder veräußert werden. 

h) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss der 

Hauptversammlung einzuziehen. Der Handel in eigenen Aktien ist ausgeschlossen. 

Die vorstehenden Ermächtigungen für den Vorstand können einmal oder mehrmals, 

einzeln oder zusammen, ausgenutzt werden. 


